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Beschlussvorlage der Verwaltung

Grem ium Sitzung am Beratung

Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz 28.10.2014 öffentlich

Betriebsausschuss Umweltbetrieb 05.11.2014 öffentlich

Finanz- und Personalausschuss 02.12.2014 öffentlich

Rat der Stadt Bielefeld 11.12.2014 öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

38. Änderungssatzung zur Satzung über die Kostendeckung der
Grundstücks-entwässerung und der Abwasseruntersuchungen in der Stadt
Bielefeld vom 22. November 1973 (KdS Grundstücksentwässerung).

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Grem ium , Datum , TOP, Drucksachen-Nr.)

Beschlussvorschlag:

Die Ausschüsse empfehlen, der Rat der Stadt Bielefeld beschließt die 38.
Änderungssatzung zur Satzung über die Kostendeckung der Grundstücksentwässerung
und der Abwasseruntersuchungen in der Stadt Bielefeld vom 22. November 1973 (KdS
Grundstücksentwässerung) gemäß Anlage I.

Begründung:

Grundsätzliches

Nach § 6 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) NRW soll das veranschlagte
Gebühren-aufkommen die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen
und in der Regel decken.
Gem. § 6 Abs. 2 des KAG sind Kostenüber- und Unterdeckungen am Ende eines
Kalkulations-zeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.
Eine Pflichtentnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage gem. § 6 Abs. 2 KAG ist für das Jahr
2015 nicht zu tätigen.

Kalkulation 2015

Der kalkulatorische Zinssatz ist in 2015 um 0,35 Prozentpunkte zu senken. Dem sich daraus
ergebenden Minderaufwand (1.500 T€).stehen Mehraufwendungen bei den Personalkosten durch
Tarifabschlüsse (ca. 750 T€) und allgemeine Preissteigerungen gegenüber. Insgesamt sinkt der
Gebührenbedarf in 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 470 T€.
Der Intention des Gesetzgebers im KAG folgend, können zudem zur Entlastung der Kalkulation



2015 der Gebührenausgleichsrücklage 3 Mio. € entnommen werden, die aus Überdeckungen aus
Vorjahren resultieren.

Die Entnahme führt zu einer Gebührensenkung für 2015.

Bei der Berechnung der Einführungsmenge für Schmutzwasser wird gegenüber dem Vorjahr mit
einer geringfügigen Senkung (ca. 0,72 %) gerechnet.

Aufgrund der Personalkostensteigerungen ist der Stundensatz für Abwasserkontrollen
gem. § 10 Abs. 2 der KdS Grundstücksentwässerung anzupassen. Der Stundensatz wird von
bisher 53,73 € auf 54,90 € erhöht.

Hinweis: die textlichen Änderungen in der Satzung (s. auch Synopse Anlage IV) dienen der
rechtlichen Klarstellung.

Fazit:

Die Gebührensätze werden wie folgt gesenkt:

 Schmutzwasser  alt 3,20 €/cbm
 neu 3,15 €/cbm

 Niederschlagswasser alt 8,50 €/10 qm
 neu 8,39 €/10 qm

 Einleitung von Schmutzwasser ohne Nachbehandlung in der Kläranlage nach § 2a
 alt 1,42 €/cbm
 neu 1,40 €/cbm

Anlagen:
Anlage I: 38. Änderungssatzung (KdS Grundstücksentwässerung)
Anlage II: Gebührenbedarfsberechnung
Anlage III: Gebührenanalyse 2015
Anlage IV: Synopse

Beigeordnete

Anja Ritschel

Wenn die Begründung länger als drei
Seiten ist, bitte eine kurze
Zusammenfassung voranstellen.


